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Bergmann, Stefanie: Das neue Reiserecht. Die Umsetzung der EU-Pauschalreise-
richtlinie. – Beck: München 2018. XV, 131 S. (Aktuelles Recht für die Pra-
xis.)

Die Monografie der Rechtsanwältin Stefanie Bergmann aus Hamburg versteht 
sich als Einführung in die mit Wirkung zum 1. Juli 2018 neu gefassten  
§§  651a–y BGB und die Art.  46c, 250 bis 253 EGBGB. Das Dritte Gesetz zur 
Änderung reiserechtlicher Vorschriften vom 17. Juli 20171 ist ab 1. Juli 2018 auf 
alle dann geschlossenen Reiseverträge anzuwenden (Art.  229 §  42 EGBGB). Als 
erstes Werk zum neuen Reiserecht behandelt es die Umsetzung der neuen Pau-
schalreiserichtlinie (EU) 2015/23022 in deutsches Recht. Die Tourismusbran-
che, ihre Rechtsberater und die Verbände haben gespannt auf eine erste Hilfe-
stellung gewartet.

Das neue Reiserecht der §§  651a–y BGB in Umsetzung der EU-Pauschalrei-
serichtlinie ist insgesamt betrachtet kein großer Fortschritt für das deutsche 
Reiserecht. Im Gegensatz zur Vorgängerrichtlinie 90/314/EWG ist die neue 
Richtlinie vollharmonisierend, sodass die Umsetzung grundsätzlich mit weni-
gen Ausnahmen nicht über den Standard der Richtlinie hinausgehen durfte. So 
lässt die Richtlinie nur einen Spielraum zu für Gelegenheitsreisen nicht ge-
werblicher Non-Profit-Organisationen, Tagesreisen, Geschäftsreisen mit Rah-
menverträgen mit einem Unternehmen für die Organisation von Geschäftsrei-
sen und bei Gastschulaufenthalten. Damit wurde mit der Umsetzung das 
bisherige deutsche Verbraucherschutzniveau nicht unerheblich abgesenkt.3 Die 
Richtlinie gestattet es auch,4 die mehr als 30-jährige ständige deutsche 
BGH-Rechtsprechung zur analogen Anwendung des Reisevertrages auf veran-
staltermäßig erbrachte Einzelleistungen5 in das Umsetzungsgesetz zu überfüh-

1  BGBl. 2017 I 2394; dazu Ernst Führich, Das neue Pauschalreiserecht, NJW 2017, 2945; 
ders., Gewillkürte Pauschalreise und touristische Scheinleistung eines Servicepakets ohne 
Rechtsgrundlage, NJW 2018, 2926; ders., Basiswissen Reiserecht4 (2018); Ernst Führich / Ans-
gar Staudinger, Reiserecht – Handbuch des Pauschalreise-, Reisevermittlungs-, Reiseversiche-
rungs- und Individualreiserechts8 (2019); Ansgar Staudinger / Rudi Ruks, Das neue Pauschalrei-
serecht – Auswirkungen für Veranstalter und Vertrieb, RRa 2018, 2; Michael Sonnentag, Das 
neue Reisevertragsrecht, VersR 2018, 967; Klaus Tonner / Stefanie Bergmann / Daniel Blanken-
burg, Reiserecht (2018).

2  Richtlinie (EU) 2015/2302 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen vom 
25. November 2015, ABl. 2015 L 326/1; dazu Stefanie Bergmann, Die EU-Richtlinie über 
Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen – eine lange Reise zum neuen Recht, VuR 
2016, 43; Ernst Führich, Die neue Pauschalreiserichtlinie, NJW 2016, 1204; Felix Methmann, 
Das neue Reiserecht: Untergang eines hohen Verbraucherschutzstandards, RRa 2017, 162; 
Gabriele Scheuer, Die neue Pauschalreiserichtlinie, RRa 2015, 277; Klaus Tonner, Die neue 
Pauschalreiserichtlinie, EuZW 2016, 95; ders., Das neue Pauschalreiserecht, MDR 2018, 305.

3  Vgl. nur Führich, NJW 2017, 2945; Methmann, RRa 2017, 162; Tonner, MDR 2018, 305, 
313; ders. / Marina Tamm, Der Vorschlag einer Richtlinie über Rechte der Verbraucher und 
seine Auswirkungen auf das nationale Verbraucherrecht, JZ 2009, 277, 283.

4  Erwägungsgrund 21.
5  Vgl. BGH 18.10.1973 – VII ZR 247/72, BGHZ 61, 275 (Ferienhaus eines Veranstalters); 

BGH 17.1.1985 – VII ZR 163/84, NJW 1985, 906 (Bestätigung der Rechtsprechung); BGH 
9.7.1992 – VII ZR 7/92, NJW 1992, 3158 (Ausländische Ferienunterkunft eines Veranstalters); 
BGH 23.10.2012 – X ZR 157/11, RRa 2013, 70 (Ferienhaus eines Veranstalters in Belgien); 
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ren. Obwohl der Referentenentwurf in §  651u BGB-Ref eine solche Erweite-
rung des Anwendungsbereichs für diesen deutschen Sonderweg vorsah und die 
damalige deutsche Regierung sich dafür vehement in Brüssel eingesetzt hat, 
wurde diese Vorschrift im Regierungsentwurf auf Druck der Touristikverbän-
de ohne Begründung aus dem Anwendungsbereich des neuen Pauschalreise-
rechts herausgestrichen.6 Damit unterliegen Ferienwohnungen und Hotelzim-
mer aus dem Angebot eines Reiseveranstalters jetzt nur dem durch AGB 
abänderbaren Beherbergungsrecht. Da künftig keine Regelungslücke ange-
nommen werden kann, entfällt auch eine richterliche Analogie. Mit dieser 
schwerwiegenden Absenkung des bisherigen Verbraucherschutzniveaus höhlt 
das neue Recht ohne Begründung im Gesetzesentwurf das Pauschalreiserecht 
weiter aus, als es die Richtlinie vorgibt, obwohl bei der Anhörung vor dem 
Rechtsausschuss des Bundestages sich alle geladenen Rechtsexperten dafür aus-
gesprochen haben, dass Ferienunterkünfte und Hotels aus dem Angebot von 
Reiseveranstaltern und Agenturen weiterhin unter den Schutz des Pauschalrei-
serechts fallen sollten.7 Aber auch die Nichtanwendbarkeit des §  308 Nr.  4 BGB 
zur Zumutbarkeit von Leistungsänderungen wie zum Beispiel bei Flügen und 
des §  309 Nr.  1 BGB zum Preiserhöhungsverbot in den ersten vier Monaten 
nach Vertragsschluss wurde der Vollharmonisierung zulasten des Verbraucher-
schutzes geopfert (§  651f Abs.  3 BGB). Auch die bürokratischen umfangreichen 
Informationspflichten und Formblätter können nicht als großer Gewinn für den 
Verbraucher angesehen werden, sondern eher als Stolpersteine für die Reisever
anstalter und ihre stationären bzw. digitalen Reisevermittler für eine rechtssi-
chere Buchung einer Reise  – und es besteht die Gefahr, dass dies zu einem 
bloßen Häkchensetzen seitens des Verbrauchers führt.

Diese Kritik an dem neuen Pauschalreiserecht nimmt die Autorin auf, ver-
sucht aber nicht polemisch die Reform in Misskredit zu bringen. Die Verfasse-
rin ist durch viele Veröffentlichungen zu diesem Rechtsgebiet als profunde 
Sachkennerin des Reiserechts ausgewiesen. Sie berät als Anwältin seit vielen 
Jahren Reiseveranstalter und Reisevermittler sowie die Verbände des Verbrau-
cherschutzes.8 Daher kann der Leser dieses Bandes darauf vertrauen, dass die 
Erläuterungen zu den neuen Begriffen des Pauschalreisevertrags, der Reisever-

BGH 28.5.2013 – X ZR 88/12, RRa 2013, 222 (Ferienhaus eines Veranstalters in Italien); 
BGH 20.5.2014 – X ZR 134/13, NJW 2014, 2955 (Hotelangebot eines Veranstalters). Die 
bisher h. M. folgt dem BGH; vgl. Ernst Führich, Reiserecht7 (2015) §  5 Rn.  48 ff. m. w. N.; ders., 
Umsetzung der neuen EU-Pauschalreise-Richtlinie in das BGB unter besonderer Berück-
sichtigung des Anwendungsbereichs  – Kritische Anmerkungen, RRa 2016, 210, 216, 217; 
Klaus Tonner, in: Münchener Kommentar zum BGB6 (2012) §  651a Rn.  28 ff.; ders., Die Pau-
schalreiserichtlinie lässt dem Umsetzungsgesetzgeber kaum Spielraum  – Zum RegE eines 
Dritten Reiserechtsänderungsgesetzes, RRa 2017, 5, 6 ff.; a. A. Ansgar Staudinger, in: Staudin-
ger, Kommentar zum BGB (Bearb. 2016) §  651a Rn.  30; Ronald Schmid, in: Erman, BGB14 
(2014) Vor §  651a Rn.  20.

6  BR-Drucks. 18/10822 vom 11.1.2017, S.  66.
7  Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, BT-Drucks. 

18/12600 vom 31.5.2017, S.  13.
8  Vgl. nur Stefanie Bergmann, Rechtsprechungsübersichten zum Reiserecht, VuR 2012, 

259; VuR 2013, 283; VuR 2014, 293; VuR 2015, 323; VuR 2016, 363; VuR 2017, 443.
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mittlung und Vermittlung verbundener Reiseleistungen aus sachkundiger Fe-
der stammen. Dies muss betont werden, da in der Vorbereitungsphase zum neu-
en Reiserecht in den Medien sehr viel Unruhe geschürt wurde, um IT- und 
Beratungsunternehmen und Anwälten neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Inso-
weit setzt sich die Autorin unaufgeregt und vorurteilsfrei mit der Materie aus-
einander und gibt wertvolle Ratschläge für die Anwendung des geänderten 
Reiserechts.

Der handliche Band erläutert in klarer Sprache den neuen sachlichen und 
persönlichen Anwendungsbereich der Pauschalreise in den §§  651a–c BGB und 
die Abgrenzung zur bloßen Vermittlung einer Pauschalreise bzw. einer Reise-
einzelleistung wie der eines Fluges (§  651v BGB), klärt die neuen Vorschriften 
über die vorvertraglichen Informationspflichten und über den Vertragsinhalt 
bei Pauschalreisen in §  651d i. V. m. Art.  250 EGBGB und die Informations-
pflichten bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen in Art.  251 EGBGB, 
die Mitteilungspflichten bei der im wesentlich gleich gebliebenen Insolvenzsi-
cherung des Reisenden bei Buchung einer Pauschalreise (Art.  252 f. EGBGB), 
die Vertragsübertragung auf einen Ersatzreisenden (§  651e BGB), die zulässigen 
Änderungsmöglichkeiten des Reisepreises und des Vertragsinhalts vor Reisebe-
ginn (§§  651f, 651g BGB), die Rücktrittsrechte des Reisenden und des Reisever
anstalters vor Reisebeginn (§  651h BGB), die Beistandspflichten des Veranstal-
ters und seiner Reisevermittler (§  651q BGB) und die Gewährleistungsrechte 
des Reisenden bei Reisemängeln (§§  651i–p BGB). Hierbei zeigt sich, dass ge-
rade das für den Reisenden wichtige Mängelrecht keine große Umgestaltung 
erfahren hat, weil die deutsche Gewährleistungsregelung der §§  651c–f BGB 
a. F. für den Gesetzgeber der Union Pate gestanden hat. Das gilt auch für die 
Insolvenzsicherung der Kundengelder und der Rückreise des Pauschalreisenden 
mit dem Sicherungsschein (§§  651r–t BGB). Bei allen Erläuterungen und wert-
vollen Schaubildern und Übersichten greift die Autorin rechtssicher auf die aus-
führliche Begründung des Dritten Reiserechtsänderungsgesetzes in BT-Drucks. 
17/10822 zurück. Leider sind die Ausführungen zu der neuen Kategorie der 
Vermittlung verbundener Reiseleistungen (§  651w BGB) nicht so detailreich, 
hat doch die Tourismusbranche gerade bei dieser völlig neuen Reisekategorie 
besonderen Beratungsbedarf. Dafür wird die Branche dankbar sein, dass die 
Autorin die neuen Muster für die sieben amtlichen Formblätter und den Siche-
rungsschein bespricht und im Anhang abdruckt.

Der preisgünstige Band kann uneingeschränkt als Einstieg in das neue Rei-
serecht empfohlen werden und sollte bei der Anwendung und Auslegung der 
neuen Vorschriften unbedingt herangezogen werden.

Kempten	 Ernst Führich
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